
Wohnheim St. Martin
• Vollstationäre Pflege

• Kurzzeitpflege

• Tagespflege



Trägerschaft

Das Kreis-Seniorenwohnheim St. Marti n in Türk-
heim steht unter der gemeinnützigen Träger-
schaft  des Landkreises Unterallgäu. Es bietet ein 
Zuhause für Seniorinnen und Senioren, die kei-
nen eigenen Haushalt mehr führen wollen oder 
können. In unserer heimeligen Atmosphäre er-
wartet Sie Sicherheit und Geborgenheit im Alter.  

Leitbild

Ändert sich die persönliche Lebenssituati on ei-
nes älteren Menschen, kann daraus der Umzug 
in ein Seniorenwohnheim folgen. Wir legen Wert 
darauf, dass dabei die Le-
bensqualität des Einzelnen 
erhalten bleibt. 
Unser elementares Anlie-
gen lautet: 

„Zu Hause sein - daheim 
fühlen.“ 

Mit dieser inneren Haltung 
schaff en wir die Grundlage 
für Wohlbefi nden. 

1. Das sind wir
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Lage

Das Kreis-Seniorenwohnheim St. Marti n liegt nur 
einige Gehminuten vom Ortszentrum der Markt-
gemeinde Türkheim entf ernt. Das Haus besteht 
aus einem funkti onsgerechten Neubau aus dem 
Jahre 1984 und einem zeitgerecht modernisier-
ten Gebäudeteil des ehemaligen Kreiskranken-
hauses Türkheim. Insgesamt verfügt die Einrich-
tung über 117 Pfl egeplätze.

2. Unser Haus
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Wohnen

Das Kreis-Seniorenwohnheim St. Marti n bietet 
überwiegend Einzelzimmer und Zweibett zimmer 
an. Als Bewohner können Sie die Zimmer nach 
eigenen Wünschen möblieren. Bei Pfl egebedürf-
ti gkeit stellen wir Ihnen Pfl egebett en und weite-
re Pfl egehilfsmitt el zur Verfügung. 

Im Neubau hat jedes 
Zimmer einen Bal-
kon und eine Sani-
tärzelle mit Wasch-
becken, Dusche und 
WC. Alle Zimmer 
sind mit Rufanlagen 
und eigenem Tele-
fon-, Fernseh- und 
Rundfunkanschluss 
ausgestatt et. 

Auf jedem Stockwerk fi nden Sie einen gemüt-
lichen Wohn- und Aufenthaltsbereich und ein 
speziell ausgerüstetes Pfl egebad. Zentral gelege-
ne Gemeinschaft sräume und unsere erholsame 
Parkanlage runden das Angebot ab. 
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Verpflegung

Die Mahlzeiten können Sie wahlweise in Ge-
meinschaft  oder im eigenen Wohnraum einneh-
men. Beim Mitt ag- und Abendessen können Sie 
zwischen zwei Menüs wählen. Darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit, sich in einer kleinen 
Gemeinschaft sküche selbst eine Kleinigkeit zuzu-
bereiten. 

Heimgesetz

Gesetzliche Grundlage für das Le-
ben im Heim ist das Heimgesetz. Es 
legt zum Beispiel fest, dass Heim-
bewohner und Heimträger einen 
Heimvertrag abschließen müssen, 
der die beiderseiti gen Rechte und 
Pfl ichten regelt. 
Nach dem Heimgesetz wird au-
ßerdem eine Bewohnervertretung 
bestellt. Mit allen Fragen und An-
liegen, die das Leben im Heim be-
treff en, können Sie sich also nicht 
nur an die Mitarbeiter, sondern 
auch an die Interessenvertretung 
der Heimbewohner wenden.
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Freizeit

Im Kreis-Seniorenwohnheim St. Marti n bieten 
wir viele Akti vitäten und Veranstaltungen an. Sie 
können zum Beispiel an der 
Senioren-Gymnasti k teilneh-
men oder bei der Singgrup-
pe mitsingen. Wer es gesel-
lig mag, geht zum „Hoigata“ 
oder trifft   sich in der Cafete-
ria. 

Unterhaltung versprechen 
auch Spielenachmitt age so-
wie kulturelle und gesellige 
Veranstaltungen im Jahr-
kreis, zum Beispiel Konzerte, 
Faschingsnachmitt age, Som-
merfest oder Weinfest. Au-
ßerdem fi nden evangelische 
und katholische Gott esdiens-
te in der Hauskapelle statt . 

Für demente Heimbewohnerinnen und Bewoh-
ner bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Pfl egedienstes eine spezielle Beschäft igung 
und Akti vierung an. 
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Kosten

Der Tages- beziehungsweise Pfl egesatz stellt 
das kostendeckende Entgelt für die Leistungen 
des Heimes dar. Über die Tages- und Pfl egesätze 
informiert Sie die beiliegende Heimkostenüber-
sicht. 

Wenn Ihr Einkommen zur Deckung der Heim-
kosten nicht ausreicht und Ihr Vermögen eine 
gewisse Grenze nicht überschreitet, können Sie 
beim Sozialamt einen Antrag auf Übernahme 
der ungedeckten Heimkosten stellen. Außerdem 
können Sie als Empfänger von Sozialhilfe auf An-
trag von der Rundfunkgebührenpfl icht und der 
Entrichtung des Kostenbeitrags zu den Arznei-
mitt eln befreit werden.

Unsere Leistungen im Überblick

• Unterkunft 
• Verpfl egung
• Individuelle Pfl ege und Betreuung
• Raumpfl ege
• Wäschepfl ege
• Beratung und Vermitt lung weiterer Dienstleis-

tungen
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Personelle Besetzung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Abteilungen betreuen und versorgen 
die Heimbewohner liebevoll und qualifi ziert. Die 
personelle Besetzung mit entsprechenden Fach-
kräft en erfolgt gemäß der Heimpersonalverord-
nung und nach den Vorgaben der Pfl egekassen. 

Pflegekonzept

Unser Pfl egekonzept basiert auf dem Rahmen-
modell zur fähigkeitsorienti erten, fördernden 
Prozesspfl ege nach der Pfl egetheorie von Moni-
ka Krohwinkel. Wir wollen die Fähigkeiten unse-
rer Bewohner erkennen und fördern. Ziel unse-
rer pfl egerischen Arbeit ist es, das Wohlgefühl 
und die größtmögliche Selbstbesti mmung der 
Bewohner zu erhalten. 

3. Pflege
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Qualitätssicherung

Die konti nuierliche Qualitätsentwicklung in un-
serem Haus verstehen wir als Prozess mit dem 
Bestreben unsere Leistungen transparent zu ge-
stalten, fortlaufend zu verbessern und Arbeitser-
gebnisse zu sichern. Daran arbeiten unsere Prak-
ti ker vor Ort! Zudem sichern wir unsere Qualität 
durch gezielte Aus- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das Fach-
wissen immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 
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Ärztliche Versorgung

Jede Heimbewohnerin und jeder Heimbewohner 
hat selbstverständlich die Möglichkeit, den Arzt 
des Vertrauens frei zu wählen. 

Beratung und Vermittlung 
weiterer Dienstleistungen

Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen, 
Problemen und Antragstellungen. Gerne ver-
mitt eln wir Ihnen Beratungs- oder Therapiean-
gebote wie Krankengymnasti k, Orthopädie und 
Hilfsmitt elbeschaff ung. Zum Wohle unserer Be-
wohner arbeiten wir mit externen Dienstleistern 
zusammen. Damit kön-
nen wir spezielles Fach-
wissen in die tägliche 
pfl egerische Arbeit ein-
beziehen, zum Beispiel 
gerontopsychiatrische 
Ambulanz, Homecare 
Unternehmen, Sani-
tätshäuser, seelsorge-
rische Betreuung und 
Hospiz-Vereine. 

4. Externe Angebote
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Sie haben noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

– Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin –  
Kapuzinerstraße 11 · 86842 Türkheim

Telefon (0 82 45) 96 68-0 
Telefax (0 82 45) 96 68-22 
E-Mail: info@kswh-tkh.unterallgaeu.de 
www.unterallgaeu.de/kreisseniorenwohnheime
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